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Einfiihrnugsgkseh
zur Civilprozeßordnung.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König 
von Preußen rc. verordnen im Nmiien des Deutschen Reichs, nach 
erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des gteichstagS, 
was folgt:

§• 1.
Die Civilprozeßordnung tritt im ganzen Umfange des Reichs 

gleichzeitig mit dem Gerichtsvcrfassungsgcsetz in Kraft.

8- 2.
Das Kostenwesen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten wird für 

den ganzen Umfang deö Reichs durch eine Gebühren-Ordnung 
geregelt.

§. 3.
Die Civilprozeßordnung findet auf alle bürgerlichen Iicchts- 

streitigkeiten Anwendung, welche vor die ordentlichen Gerichte 
gehören.

Insoweit die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen gicchtSstreitig- 
keiten, für welche besondere Gerichte zugelassen sind, durch die 
Landesgesetzgebung den ordentlichen Gerichten übertragen wird, 
kann dieselbe ein abweichendes Verfahren gestatten.

§• 4.
Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, für welche nach dem Gegen

stand oder der Art des Anspruchs der Rechtsweg zulässig ist, 
darf aus dem Grunde, weil als Partei der FiskuS, eine Gemeinde 
oder eine andere öffentliche Korporation betheiligt ist, der Rechts
weg durch die Landesgesetzgebung nicht ausgeschlossen werden.
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§• 5.
In Ansehung der Landesherren und der Mitglieder der 

landesherrlichen Familien sowie der Mitglieder der Fürstlichen 
Familie Hohenzollern finden die Bestimmungen der Civilprozeß- 
ordnung nur insoweit Anwendung, als nicht besondere Vorschriften 
der Hausverfassungen oder der Landesgesetze abweichende Be
stimmungen enthalten. Für vermögensrechtliche Ansprüche Dritter 
darf jedoch die Zulässigkeit des Rechtswegs nicht von der Ein
willigung des Landesherrn abhängig gemacht werden.

§. 6.
Mit Zustimmung des Bundesraths kann durch Kaiserliche 

Verordnung bestimmt werden:
1. daß die Verletzung von Gesetzen, obgleich deren Geltungs

bereich sich über den Bezirk des Berufungsgerichts hinaus 
erstreckt, die Revision nicht begründe;

2. daß die Verletzung von Gesetzen, obgleich deren Geltungs
bereich sich nicht über den Bezirk deS Berufungsgerichts 
hinaus erstreckt, die Revision begründe.

Die auf Grund der vorstehenden Bestimmungen erlassenen 
Verordnungen sind dem Reichstage bei dessen nächstem Zusammen- 
tretcn zur Genehmigung vorzulegen. Dieselben treten, soweit der 
Reichstag die Genehmigung versagt, für die am Tage des Reichs
tagsbeschlusses noch nicht anhängigen Prozesse außer Kraft. Die 
genehmigten Verordnungen können nur durch Reichsgesetz geändert 
oder aufgehoben werden.

§. 7.
Ist in einem Bundesstaat auf Grund der Bestimmung des 

Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze §. 8. für- 
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten ein oberstes Landesgericht errichtet, 
so wird das Rechtsmittel der Revision bei diesem Gerichte ein
gelegt. Die Einlegung erfolgt durch Einreichung der Revisions
schrift. Eine Abschrift derselben ist der Gegenpartei von Amts
wegen zuzustellen.

Das oberste Landesgericht entscheidet ohne vorgängige münd
liche Verhandlung endgültig über die Zuständigkeit für die Ver
handlung und Entscheidung der Revision. Erklärt es sich für 
zuständig, so ist der Termin zur mündlichen Verhandlung von 
Amtswegen zu bestimmen und den Parteien bekannt zu machen.
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Erklärt eö sich dagegen für unzuständig, weil das Reichsgericht 
zuständig sei, so sind dem letzteren die Prozeßakten zu über
senden.

Die Entscheidung des obersten Landesgerichts über die Zu
ständigkeit ist auch für das Reichsgericht bindend. Der Termin 
zur mündlichen Verhandlung vor dem Reichsgericht ist von Amtö- 
wegcn zu bestimmen und den Parteien bekannt zu machen.

Die Fristbestimmungen in den §§. 517., 519. der Civilprozeß 
ordnung bemessen sich nach dem Zeitpunkte der Bekanntmachung des 
Termins zur mündliche» Verhandlung an den Revisionöbeklagten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf das Rechtsmittel 
der Beschwerde entsprechende Anwendung.

§• 8.
Der Bestellung eines bei dem obersten Landesgericht oder 

bei dem Reichsgerichte zugelasscncn Rechtsanwalts bedarf es erst, 
nachdem das oberste LandeSgcricht über die Zuständigkeit Ent
scheidung getroffen hat. Für die dieser Entscheidung vorgängigen 
Handlungen können die Parteien sich auch durch jeden bei einem 
Land- oder Oberlandesgerichte zugelasscncn Rechtsanwalt ver
treten lasten.

Die Zustellung der Abschrift der Revisionsschrift an den 
Revisionsbeklagteil und die Bekanntmachung des Termins zur 
mündlichen Verhandlung an die Parteien erfolgt in Gemäßheit 
des §. 164. der Civilprozeßordnung.

§• 9.
Die Bestimmung des zuständigen Gerichts erfolgt, falls cs 

sich um die Zuständigkeit solcher Gerichte handelt, welche verschie
denen Bundesstaaten angehören und nicht im Bezirk eines ge
meinschaftlichen Oberlandesgerichts ihren Sitz haben, durch das 
Reichsgericht auch dann, wenn in einem dieser Bundesstaaten ein 
oberstes Landesgericht für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten errichtet ist.

§. 10.
Die Bestimmungen der Civilprozeßordnung über das Ver

fahren in Entmündigungssachen finden auf die Bestellung eines 
Beistandes für einen Geistesschwachen oder für einen Verschwen
der, insofern diese Bestellung nach den Vorschriften des bürger
lichen Rechts erforderlich ist, entsprechende Anwendung.
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§• 11-
Die Landesgesetze können in anderen als in den dlirch ein 

Reichsgesetz bestimmten Fällen die Anwendung der Bestimmungen 
der Civilprozeßordnung über das Aufgebotsverfahren ausschließen 
oder diese Bestimmungen durch andere Vorschriften ersetzen, info- 
weit nicht §. 849. der Civilprozeßordnung cntgegensteht.

§. 12.
Gesetz im Sinne der Civilprozeßordnung und dieses Gesetzes 

ist jede Rechtsnorm.
§. 13.

Die prozeßrechtlichcn Vorschriften der Rcichögesetze werden 
durch die Civilprozeßordnung nicht berührt.

Aufgehoben werden:
1. §. 2. des Gesetzes, betreffend die Aufhebung der Schuld

haft, vom 29. Mai 1868');
2. Artikel 34—36., 37 Satz 2., 39., 77., 78., 79 Abs. 2., 

488., 494., 889. des Handelsgesetzbuchs;
3. §. 6 des Gesetzes, betreffend die Verbindlichkeit zum 

Schadensersätze für die bei dem Betriebe von Eisen
bahnen, Bergwerken u. s. w. herbeigeführtcn Tödtungen 
und Körperverletzungen, vom 7. Juni 1871’);

4. §. 14 des Gesetzes über das Postwescn des Deutschen 
Reichs vom 28. Oktober 1871, insoweit diese Vorschrift 
die Unterbrechuilg der Verjährung an die Anmeldung der 
Klage knüpft’);

5. §. 144 Abs. 4. des Gesetzes, betreffend die Rechtsver
hältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 H;

6. Z. 78 Abs. 3. des Gesetzes über Beurkundung deö Per
sonenstandes und die Eheschließung vom 6. Februar 18755).

Der Artikel 80. der Wechselordnung wird dahin abgcändert, 
daß die Verjährung auch nach Maßgabe der §§. 190., 254., 461 
Abs. 2., 471 Abs. 2. der Civilprozeßordnung unterbrochen wird").

In den Fällen der Artikel 348., 365., 407. des Handels
gesetzbuchs ist das im §. 448. der Civilprozeßordnung bezeichnete 
Amtsgericht zuständig; auf die Ernennung, Beeidigung und Ver
nehmung der Sachverständigen finden die Vorschriften der Civil
prozeßordnung in dem achten Titel des ersten Abschnitts des 
zweiten Buchs entsprechende Anwendung.
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§. 14.
Die prozeßrechtlichen Vorschriften der Landesgesetze treten für 

alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeitcn, deren Entscheidung in Ge
mäßheit des §. 3. nach den Vorschriften der Civilprozeßordnung 
zil erfolgen hat, außer Kraft, soweit nicht in der Civilprozeßordnung 
auf sie verwiesen oder soweit nicht bestimmt ist, daß sie nicht be
rührt werden.

Außer Kraft treten insbesondere:
1. die Vorschriften über die bindende Kraft des strafgcricht- 

lichcn Urtheils für den Civilrichter;
2. die Vorschriften, welche in Ansehung gewisser Rechtsver

hältnisse einzelne Arten von Beweismitteln ausschließen 
oder nur unter Beschränkungen zulassen;

3. die Vorschriften, nach welchen unter bestimmten Voraus
setzungen eine Thatsache als mehr oder minder wahr
scheinlich anzunchmcn ist;

4. die Vorschriften über die Bewilligung von Moratorien, 
über die Urthcilsfristen und über die Befugnisse des 
Gerichts, dem Schuldner bei der Verurtheilung Zahlungs
fristen zu gewähren;

5. die Vorschriften, nach welchen eine Nebenforderung als 
aberkannt gilt, wenn über dieselbe nicht entschieden ist.

§. 15.
Unberührt bleiben:
1. die landesgesetzlichen Vorschriften über die Einstellung des 

Verfahrens für den Fall, daß ein Kompetenzkonflikt zwi 
schen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden oder 
Verwaltungsgerichten entsteht;

2. die landesgesetzlichen Vorschriften über die Fortdauer des 
Gerichtsstandes einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder 
eines Vereins nach Auflösung derselben; über das Ver
fahren in Betreff der Sperre der Zahlung abhanden ge
kommener Jnhaberpapiere; über das Verfahren bei Strei
tigkeiten, welche die Zwangsenteignung und die Entschädi
gung wegen derselben betreffen;

3. die landesgesetzlichen Vorschriften über das erbschaftliche 
Liquidationsverfahren;
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4. die landesgesetzlichen Vorschriften über die Zwangsvoll
streckung wegen Geldforderungen gegen den FiskuS, Ge
meinden und andere Kommunalverbände (Provinzial-, 
Kreis-, Amtsverbände), sowie gegen solche Korporationen, 
deren Vermögen von Staatsbehörden verwaltet wird, in
soweit nicht dingliche Rechte verfolgt werden;

5. die Vorschriften des französischen und des badischen Rechts 
über den erwählten Wohnsitz, soweit es sich um Zustel
lungen handelt, und über das Verfahren bei Vermögens
absonderungen unter Eheleuten.

Entstehen in einem unter Nr. 3. bezeichneten Verfahren 
3techtsstreitigkeiten, welche in einem besonderen Prozesse zu er
ledigen sind, so erfolgt die Erledigung nach den Bestimmungen 
der Eivilprozeßordnung und dieses Gesetzes.

§. 16.
Unberührt bleiben:
1. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts, nach ivclchen 

unter bestimmten Voraussetzungen eine Thatsache unter 
Ausschließung des Gegenbeweises oder bis zum Beweise 
des Gegentheils als gewiß anzuschen ist.

Insoweit der Beweis des Gegentheils zulässig ist, 
kann dieser Beweis auch durch Eideszuschicbnng nach 
Maßgabe der §§. 410. ff. der Eivilprozeßordnung ge
führt werden.

Unberührt bleiben ferner:
2. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die Beweis

kraft der Beurkundung des bürgerlichen Standes in An
sehung der Erklärungen, welche über Geburten und Sterbe- 
fälle von den zur Anzeige gesetzlich verpflichteten Personen 
abgegeben werden;

3. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die Ver
pflichtung zur Leistung des Offenbarungseides;

4. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts, nach welchen in 
bestimmten Fällen einstweilige Verfügungen erlassen wer
den können;

5. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über das Ver
fahren bei Ehescheidungen auf Grund gegenseitiger Ein
willigung;
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6. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die auf 
einseitigen Antrag eines Ehegatten 311 erlassenden gericht
lichen Rückkehr-, Aufnahme- und Besserungsbefchle, sowie 
über die als Vorbedingung einer Ehescheidung anzuord
nenden Zwangsmaßregeln;

7. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die Vor
aussetzungen der böslichen Vcrlassung, namentlich in An
sehung der Frist, welche seit der Entfernung des Beklagten 
verstrichen sein muß, sowie in Ansehung der Fälle, welche 
der böslichen Verlassung gleichgestellt sind;

8. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts, nach welchen 
eine bösliche Verlassung nicht schon deshalb als festgestellt 
angenommen werden darf, weil der Beklagte die in dem 
bürgerlichen Rechte vorgeschriebcnen Rückkehrbefehle nicht 
befolgt hat.

§. 17.
Die Beweiskraft eines Schuldscheins oder einer Quittrmg 

ist an den Ablauf einer Zeitfrist nicht gebunden.
Abweichende Vorschriften des bürgerlichen Jicchls über die 

zur Eintragung in das Grund- oder Hhpothckenbuch bestimmten 
Schuldurkunden bleiben unberührt, soweit sie die Verfolgung des 
dinglichen Rechts betreffen.

§. 18.
Auf die Erledigung der vor dem Inkrafttreten der Eivil- 

prozeßordnung anhängig gewordenen Prozesse finden bis zur rechts
kräftigen Entscheidung die bisherigen Prozcßgesetze Anwendung.

Der Landesgesetzgebung bleibt Vorbehalten, die Civilprozeß- 
ordnung auf die vor dem Inkrafttreten derselben anhängig ge
wordenen Prozesse für anwendbar zu erklären und zu dem Zwecke 
llebergangsbestimmungen zu erlassen.

§. 19.
Rechtskräftig im Sinne dieses Gesetzes sind Endurtheile, 

welche mit einem ordentlichen Rechtsmittel nicht mehr angefochten 
werden können.

Als ordentliche Rechtsmittel im Sinne des vorstehenden Ab
satzes sind diejenigen Rechtsmittel anzusehen, welche an eine von 
dem Tage der Verkündung oder Zustellung des Urtheils laufende 
Nothfrist gebunden sind.
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8- 20.
Gegen Endurthelle, welche vor dem Tage des Inkrafttretens 

der Civilprozeßordnung die Rechtskraft erlangt haben, sowie gegen 
Endurtheile, welche in den vor diesem Tage anhängig gewordenen 
Prozessen nach demselben die Rechtskraft erlangen, finden als 
alißerordentliche Rechtsmittel nur die Nichtigkeitsklage und die 
Restitutionsklage nach den Bestimmungen der Civilprozeßord
nung statt.

Der Landesgesetzgebung bleibt Vorbehalten, ;u bestimmen, in 
welcher Instanz die Klagen gegen solche Endurtheile zu erheben sind.

§. 21.
Eine vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung anhängig 

gewordene Zwangsvollstreckung ist nach den bisherigen Prozeß- 
gesetzen zu erledigen.

Der Landcsgesetzgebung bleibt Vorbehalten, die Civilprozeß
ordnung auf die vor dem Inkrafttreten derselben anhängig ge
wordenen Zwangsvollstreckungen für anwendbar zu erklären und 
zu dem Zwecke UebergangSbestimmungen zu erlassen.

§. 22.
Aus einer vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung auf

genommenen Urkunde, aus welcher nach den bisherigen Gesetzen 
die Zwangsvollstreckung zulässig ist, findet dieselbe auch nach dem 
Inkrafttreten der Civilprozeßordnung statt, jedoch nur innerhalb 
des Rechtsgebietes, in welchem die ihre Zulässigkeit bedingenden 
Gesetze gegolten haben, sofern nicht die Urkunde den Erfordernissen 
der Civilprozeßordnung entspricht.

§. 23.
Insoweit Pfand- oder Borzugsrechte, welche vor dem Inkraft

treten der Civilprozeßordnung auf Grund eines Vertrags, einer 
lctztwilligen Anordnung oder einer richterlichen Verfügung erworben 
oder in Bankstatuten den Banknoteninhabcrn rechtsgültig zuge
sichert sind, gegenüber einem Pfandrechte, welches durch eine nach 
dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung bewirkte Pfändung be
gründet wird, zufolge des §. 709 Abs. 2. der Civilprozeßordnung 
ihre Wirksamkeit verlieren würden, kann die Landesgesetzgebung 
für die Forderung des Berechtigten das bisherige Vorrecht ge
währen.

Das Vorrecht kann nicht gewährt werdeir gegen eine zwei
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Jahre nach dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung bewirkte 
Pfändung, wenn nicht das Vorrecht dadurch erhalten wird, daß 
dasselbe bis zum Ablaufe der zwei Jahre zur Eintragung in ein 
öffentliches Register vorschriftsmäßig angemeldet ist. Der Erlaß 
von Vorschriften über die Einrichtung solcher Register, sowie über 
die Anmeldung und Eintragung der Forderungen bleibt der Landes- 
gesetzgebnng Vorbehalten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf ein gesetzliches 
Pfand- oder Vorzugsrecht der Ehefrau des Schuldners für For
derungen, welche vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung 
entstanden sind, entsprechende Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigcnhändigen Unterschrift und 
beigedrucktcm Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den 30. Januar 1877.

(L. 8.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.



Cmlprozeßordnung.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König 
von Preußen re. verordnen un Juimcit des Deutschen Reichs, nach 
erfolgter Zustimmung des Bllndesraths und des Reichstags, 
was folgt:

Erstes Buch.
Allgemeine Bestimmungen.

Erster Abschnitt.
Gerichte.

Erster Titel.

Sachliche Zuständigkeit der Gerichte.

§• 1.
Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte wird durch das Gesetz 

über die Gerichtsverfassung bestimmt.

§. 2.
Insoweit nach dem Gesetze über die Gerichtsverfassung die 

Zuständigkeit der Gerichte von dem Werthe des Streitgegenstandes 
abhängt, kommen die nachfolgenden Vorschriften zur Anwendung.

§. 3.
Der Werth des Streitgegenstandes wird von dem Gerichte 

nach freiem Ermessen festgesetzt; dasselbe kann eine beantragte 
Beweisaufnahme sowie von Amtswegen die Einnahme des Augen
scheins und die Begutachtung durch Sachverständige anordnen.
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8- 4.
Für die Werthsberechnung ist der Zeitpunkt der Erhebung 

der Klage entscheidend; Früchte, Nutzungen, Zinsen, Schäden und 
Kosten bleiben unberücksichtigt, wenn sie als Nebenforderungen 
geltend gemacht werden.

§. 5.
Mehrere in einer Klage geltend gemachte Ansprüche werden 

zusammengerechnet; eine Zusammenrechnung des Gegenstandes der 
Klage und der Widerklage findet nicht statt.

§. 6.
Der Werth des Streitgegenstandes wird bestimmt: durch den 

Werth einer Sache, wenn deren Besitz, und durch den Betrag 
einer Forderung, wenn deren Sicherstellung oder ein Pfandrecht 
Gegenstand des Streits ist. Hat der Gegenstand des Pfandrechts 
einen geringeren Werth, so ist dieser maßgebend.

§• 7.
Der Werth einer Grunddienstbarkeit wird dmch den Werth, 

welchen dieselbe für das herrschende Grundstück hat, und wenn der 
Betrag, um welchen sich der Werth des dienenden Grundstücks 
durch die Dienstbarkeit mindert, größer ist, durch diesen Betrag 
bestimmt.

§. 8.
Ist das Bestehen oder die Dauer eines Pacht- oder Mieth- 

verhältnisses streitig, so ist der Betrag des auf die gesammte 
streitige Zeit fallenden Zinses und, wenn der fünfundzwanzigfache 
Betrag des einjährigen Zinses geringer ist, dieser Betrag für die 
Werthsberechnung entscheidend.

§• 9.
Der Werth des Rechts auf wiederkehrende Nutzungen oder 

Leistungen wird nach dem Werthe des einjährigen Bezugs berechnet 
und zwar:

auf den zwölfundeinhalbfachen Betrag, wenn der künftige 
Wegfall des Bezugsrechts gewiß, die Zeit des Wegfalls 
aber ungewiß ist;

auf den fünfundzwanzigfachen Betrag, bei unbeschränkter 
oder bestimmter Dauer des Bezugsrechts. Bei bestimmter 
Dauer des Bezugsrechts ist der Gesammtbetrag der künf
tigen Bezüge maßgebend, wenn er der geringere ist.
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§. io.
Das Urtheil eines Landgerichts kann nicht ans dem Grundade 

angefochten werden, weil die Zuständigkeit des Amtsgerichts be be
gründet gewesen sei.

§• 11.
Ist die Unzuständigkeit eines Gerichts auf Grund der Be ic- 

stimmungcn über die sachliche Zuständigkeit der Gerichte rcchtsts- 
kräftig ausgesprochen, so ist diese Entscheidung für das Gerichlcht 
bindend, bei welchem die Sache später anhängig wird.

Zweiter Titel.

Gerichtsstand.

§. 12.
Das Gericht, bei welchem eine Person ihren allgemeinenen 

Gerichtsstand hat, ist für alle gegen dieselbe zu erhebenden Klagenen 
zuständig, sofern nicht für eine Klage ein ausschließlicher Gerichts ts- 
stand begründet ist.

§. 13.
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch denen 

Wohnsitz bestimmt.

8- 14.
Militärpersonen haben in Ansehung des Gerichtsstandes ihrenen 

Wohnsitz am Garnisonorte.
Diese Bestimmung findet auf diejenigen Militärpersonen,m, 

welche nur zur Erfüllung der Wehrpflicht dienen oder welche selbst-st- 
ständig einen Wohnsitz nicht begründen können, keine Anwendung^.

§. 15.
Als Wohnsitz der Militärpersonen, welche zu einem Truppen-n- 

theile gehören, der im Deutschen Reich keinen Garnisonort hat>rt, 
gilt in Ansehung des Gerichtsstandes der letzte deutsche Garnisown- 
ort deö Truppentheils.

§. 16.
Deutsche, welche das Recht der Exterritorialität genießen/n, 

sowie die im Auslande angesteüten Beamten des Reichs oder eineseS 
Bundesstaates behalten in Ansehung des Gerichtsstandes den Wohn-n- 
sitz, welchen sie in dem Heimathstaate hatten. In Ermangelungig 
eines solchen Wohnsitzes gilt die Hauptstadt des Heimathstaateses
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als ihr Wohnsitz. Ist die Hauptstadt in mehrere Gerichtsbezirke 
getheilt, so wird der als Wohnsitz geltende Bezirk im Wege der 
Justizverwaltung durch allgemeine Anordnung bestimmt.

Auf Wahlkonsuln finden diese Bestimmungen keine Anwendung. 
§. 17.

Die Ehefrau theilt in Ansehung des Gerichtsstandes den 
Wohnsitz des Ehemannes, sofern nicht auf immerwährende Tren
nung von Tisch und Bett erkannt ist.

Eheliche und diesen gleichgestellte Kinder theilen in Ansehung 
des Gerichtsstandes den Wohnsitz des Vaters, uneheliche den Wohn
sitz der Mutter. Sie behalten diesen Wohnsitz, bis sie denselben 
in rechtsgültiger Weise aufgeben.

§. 18.
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person, welche keinen 

Wohnsitz hat, wird durch den Aufenthaltsort im Deutschen Reich 
und, wenn ein solcher nicht bekannt ist, durch den letzten Wohnsitz 
bestimmt.

§. 19.
Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korpora

tionen sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder an
deren Personenvereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und 
Vermögensmassen, welche als solche verklagt werden können, wird 
durch den Sitz derselben bestimmt. Als Sitz gilt, wenn nicht 
ein Anderes erhellt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem 
Gerichte, in dessen Bezirke das Bergwerk liegt, Behörden, wenn 
sie als solche verklagt werden können, bei dem Gerichte ihres 
Amtssitzes.

Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen be
stimmten Gerichtsstände ist ein durch Statut oder in anderer 
Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

§. 20.
Der allgemeine Gerichtsstand des Fiskus wird durch den Sitz 

der Behörde bestimmt, welche berufen ist, den Fiskus in dem 
Recktsstreite zu vertreten.

§. 21.
Wenn Personen an einem Orte unter Verhältnissen, welche 

ihrer Natur nach auf einen Aufenthalt von längerer Dauer hin- 
Cwilprvzeßordnung. 2
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weisen, insbesondere als Dienstboten, Hand- und Fabrikarbeiter, 
Gcwerbegehülfen, Studirendc, Schüler oder Lehrlinge sich auf
halten, so ist das Gericht des Aufenthaltsorts für alle Klagen zu
ständig, welche gegen diese Personen wegen vermögensrechtlichcr 
Ansprüche erhoben werden.

Diese Bestimmung findet auf Militärpersonen, welche nur 
zur Erfüllung der Wehrpflicht dienen oder welche selbständig einen 
Wohnsitz nicht begründen können, in der Art Anwendung, daß an 
die Stelle des Gerichts des Aufenthaltsorts das Gericht des 
Garnisonorts tritt.

§. 22.
Hat Jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder 

eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von welcher aus un
mittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle 
Klage», welche auf den Geschäftsbetrieb der ^liederlassung Bezug 
haben, bei dem Gerichte des OrtS erhoben werden, wo die Nieder
lassung sich befindet.

Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen 
Personen begründet, welche ein mit Wohn- und Wirthschafts
gebäuden versehenes Gut als Eigenthümer, Nutznießer oder Pächter 
bewirthschaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirthschaftuug 
des Guts sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.

§. 23.
Das Gericht, bei welchem Gemeinden, Korporationen, Gesell

schaften, Genossenschaften oder andere Personcnvereine den allge
meinen Gerichtsstand haben, ist für die Klagen zuständig, welche 
von denselben gegen ihre Mitglieder als solche oder von den Mit
gliedern in dieser Eigenschaft gegen einander erhoben werden.

§. 24.
Für Klagen wegen vermögensrechtlicher Ansprüche gegen eine 

Person, welche im Deutschen Reich keinen Wohnsitz hat, ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirke sich Vermögen derselben oder 
der mit der Klage in Anspruch genommene Gegenstand befindet. 
Bei Forderungen gilt als der Ort, wo das Vermögen sich be
findet, der Wohnsitz des Schuldners und, wenn für die Forderring 
eine Sache zur Sicherheit haftet, auch der Ort, wo die Sache sich 
befindet.
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§. 25.
Für Klagen, durch welche das Eigenthum, eine dingliche Be

lastung oder die Freiheit von einer solchen geltend gemacht wird, 
für Grenzscheidungs-, Thcilungs- und Besitzklagcn ist, sofern cs 
sich um unbewegliche Sachen handelt, das Gericht ausschließlich 
zuständig, in dessen Bezirke die Sache belegen ist.

Bei den eine Grunddienstbarkeit oder eine Neallast betreffenden 
Klagen ist die Lage des dienenden oder belasteten Grundstücks ent
scheidend.

§. 26.
In dem dinglichen Gerichtsstände kann mit der hypothekari

schen Klage die Schuldklage, mit der Klage auf Löschung einer 
Hypothek die Klage auf Befreiung von der persönlichen Verbind
lichkeit, mit der Klage auf Anerkennung einer Reallast die Klage 
auf rückständige Leistungen erhoben werden, wenn die verbundenen 
Klagen gegen denselben Beklagten gerichtet sind.

§. 27.
In dem dinglichen Gerichtsstände können persönliche Klagen, 

welche gegen den Eigenthümer oder Besitzer einer unbeweglichen 
Sache als solchen gerichtet werden, sowie Klagen wegen Beschä
digung eines Grundstücks oder in Betreff der Entschädigung wegen 
Enteignung eines Grundstücks erhoben werden.

§. 28.
Klagen, welche Erbrechte, Ansprüche aus Vermächtnissen oder 

sonstigen Verfügungen auf den Todesfall oder die Theilung der 
Erbschaft zum Gegenstände haben, können vor dem Gerichte er
hoben werden, bei welchem der Erblasser zur Zeit seines Todes 
den allgemeinen Gerichtsstand gehabt hat.

In dem Gerichtsstände der Erbschaft können auch Klagen der 
Nachlaßgläubiger aus Ansprüchen an den Erblasser oder die Erben 
als solche erhoben werden, wenn sich der Nachlaß noch ganz oder 
theilweise im Bezirke des Gerichts befindet, oder wenn mehrere 
Erben vorhanden sind und der Nachlaß noch nicht getheilt ist.

§. 29.
Für Klagen auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestchens 

eines Vertrags, auf Erfüllung oder Aufhebung eines solchen sowie 
auf Entschädigung wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Er- 

2*
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füllung ist das Gericht des Orts zuständig, wo die streitige Ver
pflichtung zll erfüllen ist.

§. 30.
Für Klagen aus den auf Messen und Märkten, mit Aus

nahme der Jahr- und der Wochenmärkte, geschlossenen Handels
geschäften (Meß- und Marktsachen) ist das Gericht des Meß- oder 
Marktorts zuständig, wenn die Erhebung der Klage erfolgt, wäh
rend der Beklagte oder ein zur Prozeßführung berechtigter Ver
treter desselben am Orte oder im Bezirke des Gerichts sich aufhält.

§.*31.

Für Klagen, welche aus einer Vermögensverwaltung von 
dem Geschäftshcrrn gegen den Verwalter oder von dem Verwalter 
gegen den Geschäftsherrn erhoben werden, ist das Gericht des 
Orts zuständig, wo die Verwaltung geführt ist.

§. 32.
Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht 

zuständig, in dessen Bezirke die Handlung begangen ist.

§. 33.
Bei dem Gerichte der Klage kann eine Widerklage erhoben 

werden, wenn der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend 
gemachten Ansprüche oder mit den gegen denselben vorgebrachten 
Bertheidigungsmitteln in Zusammenhang steht.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die Zu
ständigkeit des Gerichts für eine Klage wegen des Gegenanspruchs 
alich durch Vereinbarung nicht würde begründet werden können.

§. 34.
Für Klagen der Prozeßbevollmächtigten, der Beistände, der 

Zustellungsbevollmächtigten und der Gerichtsvollzieher wegen Ge
bühren und Auslagen ist das Gericht des Hauptprozesses zuständig.

§. 35.
Unter mehreren zuständigen Gerichten hat der Kläger die Wahl. 

§. 36.
Die Bestimmung des zuständigen Gerichts erfolgt durch das 

im Jnstanzenzuge zunächst höhere Gericht:
1. wenn das an sich zuständige Gericht in einem einzelnen 

Falle an der Ausübung des Richteramts rechtlich oder 
thatsächlich verhindert ist;
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2. wenn eS mit Rücksicht auf die Grenzen verschiedener Ge
richtsbezirke ungewiß ist, welches Gericht für den Rechts
streit zuständig sei;

3. wenn mehrere Personen, welche bei verschiedenen Gerichten 
ihren allgemeinen Gerichtsstand haben, als Streitgenossen 
im allgemeinen Gerichtsstände verklagt werden sollen und 
für den Rechtsstreit ein gemeinschaftlicher besonderer Ge
richtsstand nicht begründet ist;

4. wenn die Klage in dem dinglichen Gerichtsstände erhoben 
werden soll und die Sache in den Bezirken verschiedener 
Gerichte belegen ist;

5. wenn in einem Rechtsstreite verschiedene Gerichte sich rechts
kräftig für zuständig erklärt haben;

6. wenn verschiedene Gerichte, von welchen eines für den 
Rechtsstreit zuständig ist, sich rechtskräftig für unzuständig 
erklärt haben.

§. 37.
Die Entscheidung über das Gesuch um Bestimmung des zu

ständigen Gerichts kann ohne vorgängige mündliche Verhandlung 
erfolgen.

Eine Anfechtung des Beschlusses, welcher das zuständige Ge
richt bestimmt, findet nicht statt.

Dritter Titel.

Vereinbarung über die Zuständigkeit der Gerichte.

§. 38.
Ein an sich unzuständiges Gericht erster Instanz wird durch 

ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung der Parteien zu
ständig.

§. 39.
Stillschweigende Vereinbarung ist anzunehmen, wenn der Be

klagte, ohne die Unzuständigkeit geltend zu machen, zur Hauptsache 
mündlich verhandelt hat.

§. 40.
Die Vereinbarung hat keine rechtliche Wirkung, wenn sie 

nicht auf ein bestimmtes Rechtsverhältniß und die aus demselben 
entspringenden Rechtsstreitigkeiten sich bezieht.
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Die Vereinbarung ist unjuläffig, wenn der Rechtsstreit andere 
als vermögensrechtliche Ansprüche betrifft, oder wenn für die Klage 
ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.

Vierter Titel.

Ausschließung und Ablehnung der Gerichtsperfonen.

§. 41.
Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramts kraft 

Gesetzes ausgeschlossen:
1. in Sachen, in welchen er selbst Partei ist, oder in An

sehung welcher er zu einer Partei in dem Verhältnisse 
eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regreßpflich
tigen steht;

2. in Sachen seiner Ehefrau, auch wenn die Ehe nicht mehr 
besteht;

3. in Sachen einer Person, mit welcher er in gerader Linie 
verwandt, verschwägert oder durch Adoption verbunden, 
in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder 
bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn die 
Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht 
mehr besteht;

4. in Sachen, in welchen er als Prozcßbcvollmächtigter oder 
Beistand einer Partei bestellt oder als gesetzlicher Ver
treter einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder ge
wesen ist;

5. in Sachen, in welchen er als Zeuge oder Sachverstän
diger vernommen ist;

6. in Sachen, in welchen er in einer früheren Instanz oder 
im schiedsrichterlichen Verfahren bei der Erlassung der 
angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich 
nicht um die Thätigkeit eines beauftragten oder ersuchten 
Richters handelt.

§. 42.
Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in welchen er von 

der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, 
als auch wegen Besorgniß der Befangenheit abgelehnt werden.

Wegen Besorgniß der Befangenheit findet die Ablehnung
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statt, wenn ein Grund vorliegt, welcher geeignet ist, Mißtrauen 
gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen.

Das Ablehnungsrecht steht in jedem Falle beiden Parteien zu.
§. 43.

Eine Partei kann einen Richter wegen Besorgniß der Be
fangenheit nicht mehr ablehnen, wenn sie bei demselben, ohne den 
ihr bekannten Ablehnungsgrund geltend zu machen, in eine Ver
handlung sich eingelassen oder Anträge gestellt hat.

§. 44.
Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gerichte, welchem der 

Richter angehört, anzubringen; es kann vor dem Gerichtsschrciber 
zu Protokoll erklärt werden.

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid ist 
als Mittel der Glaubhaftinachung ausgeschlossen. Zur Glaubhaft- 
niachung kann auf das Zeugniß des abgelehnten Richlers Bezug 
genommen werden.

Der abgelehnte Richter hat sich über den Ablehnungsgrund 
dienstlich zu äußern.

Wird ein Richter, bei welchem die Partei in eine Verhand- 
lnng sich eingelassen oder Anträge gestellt hat, wegen Besorgniß 
der Befangenheit abgelehnt, so ist glaubhaft zu inachen, daß der 
Ablehnlingsgrlmd erst später entstanden oder der Partei bekairnt 
geworden sei.

§. 45.
Ueber das Ablehnungsgesuch entscheidet das Gericht, welchem 

der Abgelehnte angehört; wenn dasselbe durch Ausscheiden des 
abgelehnten Mitgliedes beschlußunfähig wird, das im Jnstanzen- 
zuge zunächst höhere Gericht.

Wird ein Amtsrichter abgelehnt, so entscheidet das Landge
richt. Einer Entscheidung bedarf es nicht, wenn der Amtsrichter 
das Ablehnungsgesuch für begründet hält.

§. 46.
Die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch kann ohne vor

gängige mündliche Verhandlung erfolgen.
Gegen den Beschluß, durch welchen das Gesuch für begründet 

erklärt wird, findet kein Rechtsmittel; gegen den Beschluß, durch 
welchen daS Gesuch für unbegründet erklärt wird, findet sofortige 
Beschwerde statt


